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Winter: Für Bienen noch lange nicht vorbei 
Auch wenn wir mit für die Jahreszeit zu warmen Temperaturen ins neue Jahr gestartet sind, bedeutet das noch lange 
kein Ende des Winters für Bienen. 

Elisabeth Lanzer 

In einem Bienenvolk leben die 

Königin, Arbeiterinnen und 

Drohnen. 
Bei den Arbeiterinnen un-

terscheidet man zwischen 

Sommer- und Winterbienen. 

Die Hauptaufgabe der kurz-

lebigen Sommerbienen, von 

denen es in einem Kalender-

jahr mehrere Generationen 

gibt, besteht darin, das Volk 

wachsen zu lassen - eventu-

ell durch Schwärmerei zu ver-

mehren - und Nektar sowie 

Pollen einzutragen. Im Gegen-

satz dazu dient die langlebige 

Winterbiene dem Schutz und 

der Pflege der Königin und 

dem Volk als Wärmerin für die 

als Wintertraube zusammen-

sitzenden Bienen. Es gibt nur 

eine Generation von ihr und 

eine wesentliche Rolle spielt 

sie im Frühjahr bei der Versor-  

gung der Sommerbienen-Brut 

und der Pflege derJungbienen. 

Sommer- und Wintersonn-

wende haben für die Imkerin-

nen und Imker eine wesentli-

che Bedeutung. Mit der Som-

mersonnwende nimmt die 

Bruttätigkeit der Königin ab. 

Idealerweise besteht im De-

zember eine Brutfreiheit im 

Bienenvolk. Mit der Winter-

sonnwende startet die Königin 

ihre Eiablage für das darauffol-

gende Bienenjahr neu. Da sich 

die Varroamilbe in der Brut ver-

mehrt, wird ein kalter Herbst 

erhofft und dadurch eine mög-

lichst lange brutfreie Zeit ange-

strebt. Je wärmer die Tempera-

turen, desto brutfreudiger ist 

die Königin. 

Die milden Tage in der kal-

ten Winterzeit nützen die Bie-

nen für Reinigungsflüge. Bei 

diesen scheiden die Bienen die 

in ihrer Kotblase angesammel-  

ten Exkremente aus. Gesunde 

Bienen koten grundsätzlich 

außerhalb des Bienenstockes. 

Sollte ein Ausflug nicht mög-

lich sein, kann es zur Verko-

tung des Bienenstockes und in 

Folge zu Infektionen des Bie-

nenvolkes kommen. 

Was tun bei längeren 
Wärmephasen? 

Längere Wärmephasen in den 

Wintermonaten führen nicht 

nur zu einer Steigerung der 

Bruttätigkeit, sondern auch 

zu einem höheren Futterver-

brauch. Auch wenn die An-

zahl der Sonnenstunden seit 

der Wintersonnwende wächst, 

kehrt der Frühling mit seinem 

vielfältigen Nahrungsangebot 

noch lange nicht ein. Es ist da-

her einerseits auf ausreichend 

Futter zu achten, andererseits  

sollte kontrolliert werden, dass 

der Futterstrom nicht abreißt. 

In diesem Fall soll der Bienen-

sitz korrigiert werden. 

Wie jedes Jahr und in ande-

ren landwirtschaftlichen Er-

werbszweigen auch, bleibt ab-

zuwarten, was das Frühjahr 

2022 mit sich bringt. Es gilt 

achtsam mit der Natur und 

den Bienenvölkern zu sein und 

flexibel sowie spontan den Ar-

beitsplan an die wetterbeding-

ten Herausforderungen anzu-

passen. 

Bienenflug im Jänner 2022. 
Bienenzentrum 00 

Düngung — Aufzeichnen, Planen und Bilanzieren 
Düngeaufzeichnungen sind jährlich fristgerecht zu erledigen. 
DI Robert  Schütz 

Gemäß Nitrat-Aktionspro-

 

gramm-Verordnung (NAPV) ist 

grundsätzlich von allen Betrie-

ben (mit Ausnahmen) eine be-

triebsbezogene Stickstoffdoku-

mentation durchzuführen. 
Dabei ist der Stickstoffanfall 

am Betrieb dem Stickstoffbe-

darf der Kulturen gegenüberzu-

stellen und zu bilanzieren. Bei 

Teilnehmern an der Maßnah-

me „Grundwasser 2020" muss 

diese Dokumentation bis 31. 

Dezember des aktuellen Ver-

 

pflichtungsjahres vorliegen. 

Für alle anderen Betriebe sind 

diese Aufzeichnungen bis spä-
testens 31. März für das jeweils 

vorangegangene Kalenderjahr 

abzuschließen. 
Für alle Betriebe mit Sitz  

im Nitratrisikogebiet „Traun-

Enns-Platte" (mit Ausnahmen) 

gilt gemäß Nitrat-Aktionspro-

gramm-Verordnung (NAPV) 

grundsätzlich die Verpflich-

tung zur laufenden, schlagbe-

zogenen Dokumentation der 

Stickstoffdüngung. 
Ebenso müssen Teilnehmer 

der Maßnahme „Grundwasser 

2020" auf allen Ackerschlägen 

innerhalb der Gebietskulisse ihre 

schlagbezogene Düngedoku-

 

mentation tagesaktuell führen. 

Grundwasser 2020-Teilneh-

mer müssen außerdem bis 28. 

Februar eine schlagbezogene 

Düngeplanung auf Basis ei-

ner realistischen Ertragsein-

schätzung erstellen. Bei einer 

AMA-Kontrolle muss die ferti-

ge Planung vorliegen. 

Mit Hilfe des EDV-Aufzeich-

nungsprogramms „ÖDüPlan" 

(www.ödüplan.at) können alle 

Dokumentationsverpflichtun-

gen einfach und kostengünstig 
erledigt werden. 

Für die ausschließlich ge-

samtbetriebliche Dokumenta-

tion stellt der „LK-Düngerrech-

ner" (1k-online unter www.00e. 

lko.at) eine einfache Hilfe dar. 

■ Mehr Details gibt es unter 

T 050 6902-1426 oder online 

unter www.bwsb.at. 

Mit Beratung zum Erfolg 
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Oberösterreich 

Stickstoffbilanzierung 31. Dezember des jeweiligen Verpflichtungsjahres 

Stickstoff-Düngeplanung 28. Februar des jeweiligen Verpflichtungsjahres 

Stickstoffdüngungs- und Erntemaßnahmen laufend und aktuell 
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